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Zahnzusatzversicherungs-
(ZZV) - KlarVertrag
Präambel - Sinn und Zweck

Der KlarVertrag, hier für die Zahnzusatzversicherung, liefert für Endverbraucher transparente, verständliche Verbraucherbedingungen und ausführliche Leistungsbeschreibungen. Dadurch werden z.B. unverständliche oder unklare, nicht erschöpfende Tarifbeschreibungen und Versicherungsbedingungen in für Endverbraucher verständlichen Klartext übersetzt und alle Leistungen inhaltlich viel detaillierter und ausführlicher beschrieben. 

Der Inhalt dieses KlarVertrages entsteht dadurch, dass alle Fragen im folgenden KlarVertrag-Fragenkatalog im Sinne des eingangs erklärten Gedankens erschöpfend und verbindlich für die nachgenannten „Versicherungstarife" korrekt und von der Versicherung selbst beantwortet werden. Wichtig sind auch Angaben, darüber wer genau als zuständige Person die Fragen konkret beantwortet hat und welche zeichnungsberechtigten Personen der Versicherung, die Richtigkeit der gegeben Antworten für die Versicherung offiziell durch Unterschrift und Stempel bestätigen.

für die Zahnzusatversicherung(-tarife)  Tarife
folgender Versicherung  (Name, Anschrift, Kontaktdaten)  Name, Anschrift, Kontaktdaten:
Name und Kontaktdaten desjenigen, der diesen KlarVertrag ausgefüllt hat, sowie ggf. der weiteren Personen, die diesen als zeichnungsberechtigte unterschrieben haben:

Name, Anschrift, Kontaktdaten des Zeichnungsberechtigten:
Bitte beantworten Sie nachfolgenden Fragenkatalog im Sinne der Präambel für o.a. Tarife.
Grundsätzliches:

Alle Prozentangaben für Zusatzleistungen beinhalten die Vorleistung der GKV (gesetzlichen Kranken-versicherung). Die Vorleistung der GKV muss, sofern diese (noch) verfügbar ist, in Anspruch genommen werden. Falls das Erstattungsprinzip abweicht wird das in den Antworten explizit angesprochen. 

Leistungen werden grundsätzlich nur für medizinisch notwendige zahnärztliche Leistungen erbracht. Reine ästhetische Maßnahmen (typische Beispiele: Bleaching, Veneers nur zur Verschönerung der Frontzähne) oder sog. Verlangensleistungen erstattet keine private Zahnzusatzversicherung.  
In bestimmten Fällen, die Zahnärzten bekannt sein sollten (z. B. erhöhter Honorarsatz über den Regelsatz 2,3-fach hinausgehend etc.) sind explizite gesonderte schriftliche Begründung/en in Kostenplänen oder Rechnungen erforderlich, damit diese erstattungsfähig sind. Sofern der Versicherer bei bestimmten Leistungspositionen eine Begründung der medizinischen Notwendigkeit wünscht, bei denen es unüblich ist eine Begründung abzugeben, wird im KlarVertrag bei der einzelnen Leistungsposition ausdrücklich auf die explizite Vorlage einer  Begründung der medizinischen Notwendigkeit hingewiesen.

Alle Erstattungen setzen korrekte Abrechnung gemäß BEMA, ggf. BEB, den geltenden Gebührenordnungen für Ärzte bzw. Zahnärzte (GOZ / GOÄ) voraus. Grundlage für alle Leistungen sind die Allgemeinen und speziellen Tarifbedingungen des o. g. Versicherers für o. g. Tarif/e, alle sonstigen offiziellen Aussagen des Versicherers (z.B. Prospekte, FAQ’s etc.) sowie alle nachfolgenden präzisierenden Antworten auf Fragen betreffend spezifische Leistungsaussagen im nachfolgenden KlarVertrag,  wonach sich aus allem zusammen, die erstattungsfähigen Aufwendungen ergeben.

Fragen zum Vertrag und Durchführung:
1. Mindestvertragsdauer -  Gibt es eine Mindestvertragsdauer? 
Hinweis d. Red. oder des Hrsg.: Bitte Abgrenzung Versicherungsjahr und Kalenderjahr, am besten auch mit Beispiel/en erklären, ob sich aufgrund Ihrer Regelung ggf. die Vertragslaufzeit verlängert oder verkürzt, je nachdem wie der Versicherungsbeginn zeitlich positioniert ist. Wann endet das erste Versicherungsjahr, wann ist frühestmöglicher Kündigungszeitpunkt? Danach automatische Verlängerung jeweils um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
Beispiel für den Tarif:

2. Kündigung - Wie sind Kündigungsmodalitäten f. Versicherte? (Ordentliche / außerordentl. Kündigung)

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
3. Beendigung des Vertrages/Kündigung - Unter welchen Voraussetzungen kann der Versicherer den Vertrag kündigen. Zahlungsverzug, Schadenssumme usw.?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
4. Arbeitslosigkeit/Zahlungsschwierigkeiten – welche Möglichkeiten gibt es den Vertrag aufrechtzuerhalten. (z.B. Ruhen, Beitragsfreiheit)

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
Fragen zu den Leistungen und Umfang:

5. Ausschlüsse - Werden bestimmte Leistungen explizit in Tarifbedingungen genannt für die keine Leistung erbracht wird?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
6. Wartezeiten - Wie lange sind die Wartezeiten in denen noch keine Leistung gewährt wird?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
7. Summenbegrenzungen - Gibt es anfängliche oder dauerhafte Summenbegrenzungen / Staffelungen?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
8. Höhe der Leistungen - Bis zu welchem Satz der GOZ / GOÄ wird prinzipiell geleistet?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
9. GKV-Leistung Bedingung? Wird nur dann geleistet, wenn auch die GKV einen Zuschuss erbringt?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
10. Fehlende Zähne - Können fehlende Zähne mit versichert werden (ggf. gegen Zuschlag)?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
11. Gesundheitsreformtauglichkeit - wie entwickelt sich der Umfang der Tarifleistungen, wenn im Zuge künftiger Reformen die Leistungen der GKV weiter sinken?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
12. Arztwahl -  Leistet der Tarif auch dann, wenn ein Privat-Zahnarzt ohne Kassenzulassung die Leistungen erbringt? (und die GKV dafür gar nicht leistet)? Und in welcher Höhe?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
13. Kieferorthopädie - wie hoch ist grundsätzlich die vorgesehene Erstattungsleistung? KIG?
Hinweis d. Redaktion:. Die GKV leistet nur für  medizinische  Notwendigkeit mit der Betonung auf Not. So leistet sie erst ab KIG 3. Das ist sehr spät. Wichtig ist also ab welcher KIG der Tarif wie viel leistet.  KIG=kieferorthopädische Indikationsgruppen. Unter welcher Voraussetzung wird ggf. tariflich auch für Diagnose KiG 1 geleistet?
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
14. Zahnbehandlung im Sinne von Zahnerhalt. Was fällt grundsätzlich unter den Begriff „Zahnbehandlung“?  

Hinweis  d. Redaktion: Vielfach leisten Zahnzusatzversicherungen ausschließlich für Zahnersatz und nicht für reine Zahnbehandlung im Sinne von Zahnerhalt . Was aber wiederum Zahnbehandlung und was Zahnersatz ist bestimmen die Versicherungen, daher fragen wir explizit nach Leistungen für Zahnbehandlung im o. a. Sinne..  

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
15. Zahnbehandlung - Wie hoch ist grundsätzlich die vorgesehene Erstattungsleistung Zahnbehandlung?

Hinweis  d. Redaktion: Wichtig ist hier wirklich alle möglichen Leistungen, vollständig, genau und umfassend samt tariflich erstattungsfähiger Abrechnungsmöglichkeiten  darzustellen. 
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
16. Prophylaxe - Wie hoch ist grundsätzlich die vorgesehene Erstattungsleistung im Bereich „Prophylaxe“

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
17.  Zahnersatz - Wie hoch ist grundsätzlich die vorgesehene Erstattungsleistung im Bereich Zahnersatz?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
18.  Implantate - Leistung für Implantate? In welcher Höhe?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
19. Implantate - Ist die Anzahl der Implantate für die geleistet wird unbegrenzt (=positivste Aussage)?
Hinweis d. Red. oder des Hrsg.: Auch wenn es keine tariflich "festgelegte" Begrenzung der maximalen Anzahl Implantate gibt, behält sich der Versicherer immer das Recht vor, im Einzelfall medizinische Befunde und Röntgenaufnahmen anzufordern, um zu prüfen, wie viele Implantate aus medizinischer Sicht wirklich sinnvoll und notwendig sind. Es kann daher in Einzelfällen vorkommen, dass der Versicherer zu dem Ergebnis kommt, dass eine Versorgung in dem gewünschten (bzw. vom Zahnarzt vorgeschlagenen) Umfang nicht medizinisch notwendig ist.

 Jedes Implantat ist ein Fremdkörper und stellt somit auch eine Belastung für den gesamten Körper dar - es dürfte daher auch für einen Laien verständlich sein, dass z.B. eine "Vollversorgung" mit Implantaten für 28 Zähne niemals sinnvoll bzw. medizinisch notwendig sein kann, wenn man auch mit weniger Implantaten eine ausreichende Grundlage zur ordentlichen Verankerung von weiterem Zahnersatz (z.B. Brücken oder Prothesen) schaffen kann.

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
20. Implantate - Der max. erstattungsfähige Betrag pro Implantat ist nicht begrenzt? 

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
21. Implantate - Werden auch Knochenaufbaumaßnahmen übernommen, wenn medizinisch notwendig und danach Implantate eingesetzt werden? 

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
22. Inlays / Onlays - Wird auch für Inlays / Onlays geleistet? 
Hinweis d. Red. oder des Hrsg.: (Gesamterstattung in % inkl. minimaler  Kassenleistung, Kasse zahlt hier nur ca. 40 € = soviel wie für eine einfache Amalgam-Kassenfüllung)? Voraussetzung: medizinische Notwendigkeit – nicht bei Füllungsaustausch aus ästhetischen Gründen!). im Regelfall kann der Zahnarzt auch bei Inlays einen geringen Zuschuss mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen (je nach Größe des Defektes sind das meist ca. zwischen 30 und 50 Euro pro Zahn). 

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
23. Inlays / Onlays – Anzahl Inlays / Onlays nicht begrenzt?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
24. Inlay - Leistung pro Inlay ohne Begrenzung auf einen Höchstbetrag?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
25. Funktionsanalytische u.  therapeutische Maßnahmen - Wird grundsätzlich auch für funktionsanalytische und –therapeutische Maßnahmen geleistet? In welcher Höhe?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
26. Keramik - Leistung für Mehrkosten bei Keramikverblendungen im Seitenzahnbereich bis zu Zahn-Nr.:
Hinweis  d. Redaktion: Uns sind Versicherer bekannt, die in der Rechnung bzw. im Kostenplan, explizit den Ausweis einer Begründung für die medizinische Notwendig-keit bei Keramikverblendungen für die 6-er, 7-er und 8-er Zähne verlangen und nur leisten, wenn diese auch mit der Rechnung vorgelegt wird.
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
27. Materialkosten -  Mit wie viel % werden die Materialkosten für Zahnersatz erstattet?

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
28. HKP -  Wird ohne Nachteile (Kürzung der tariflichen Erstattungsleistung) auch ohne vorherige Vorlage eines Heil und Kostenplanes (= HKP) geleistet?
Hinweis d. Red. oder des Hrsg.: Natürlich ist es positiv, wenn keine Sanktion = Leistungskürzung bei Nichtvorlage eines HKP in den Bedingungen steht, wir empfehlen allerdings zum Selbstschutz vor Übervorteilungen generell bei allen Maßnahmen vorher einen HKP erstellen zu lassen (muss Kassenzahnarzt kostenlos machen – allerdings nicht bei reinen Privatleistungen). Begründung: Wiederholte Tests von Verbraucherschützern haben erwiesen, dass 10 konsultierte Zahnärzte Kostenabweichungen oft von weit mehr als 100 % haben und Fehler in den Abrechnungen, nur durch vorherige Prüfung von HKP's  vorher am konfliktfreiesten geklärt werden können.

Hier bitte Ihre Antwort eingeben
29. Besonderheiten zu Vertrag und Leistungen:
Hinweis d. Red. oder des Hrsg.: Falls Ihr/e Tarif/e Besonderheiten aufweisen, die unter keiner der oben stehenden Fragen in der Antwort dargestellt werden konnten, dann führen Sie bitte hier übersichtlich alle etwaigen tariflichen Besonderheiten auf.
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
30. Sonstiges zu Vertrag und Leistungen
Hier bitte Ihre Antwort eingeben
Haftungsausschluss:

1. Alle Fragen dieses KlarVertrages zur Aufklärung  der aus der Tarifbeschreibung ableitbaren Leistungen wurden sorgfältig recherchiert und entwickelt, um den wahren und vollständigen Umfang der Tarifleistungen besser sichtbar zu machen und um spätere konkrete Leistungsfälle so konfliktfrei wie möglich zu gestalten. Das Ziel ist  es, dem Endverbraucher, der sich für den/die Versicherungstarif/e entschieden hat eine maximale Sicherheit und Klarheit im Leistungsfall zu bieten, im Umkehrschluss denkbaren Missverständnissen bei der laienhaften Auslegung der Tarifbeschreibung vorzubeugen. Dennoch kann keine Haftung dahingehend übernommen werden, dass tatsächlich alle denkbaren Leistungsfälle bzw. Schwierigkeiten angesprochen worden sind und auch nicht dafür, dass die Versicherung für den einen oder anderen Fall, aus nach heutigem Stand nicht erkennbaren Gründen, nicht leistet.
2. Die Inhalte des KlarVertrages, AVB und Tarifbeschreibung etc.,  werden nicht vom Herausgeber verfasst, sondern von den Versicherungen. Diese tragen hierfür auch die alleinige Verantwortung. Der Herausgeber bietet den Versicherungen lediglich  die Möglichkeit Ihre Produkte so zu präsentieren, dass deren Leistungsgehalt den Endverbrauchern verständlicher gemacht werden können. Alle Angelegenheiten hin-sichtlich der Vertragserfüllung betreffen einzig nur die Versicherung und den Kunden. 

Für die Zahnzusatversicherung(-tarife)  Tarife
folgender Versicherung  (Name, Anschrift, Kontaktdaten)
Name, Anschrift, Kontaktdaten:
Name und Kontaktdaten desjenigen, der diesen KlarVertrag ausgefüllt hat, sowie ggf. der weiteren Personen, die diesen als zeichnungsberechtigte unterschrieben haben:

Name, Anschrift, Kontaktdaten des Zeichnungsberechtigten:
Dieser KlarVertrag wurde für die Initiative Leistungssicher beantwortet und bestätigte von:   

Datum                             


 Ort    

__________________________________________________________________________
Unterschrift des/der zeichnungsberechtigten  Vertreters/In          Stempel der Versicherung








